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bis 18.00 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich
aus. 
In Ausnahmefällen kann der Bebauungsplan nach
Terminvereinbarung auch außerhalb dieser Dienst -
stunden eingesehen werden.
Während dieser Auslegungsfrist können Stellung -
nahmen abgegeben werden.
Der Bebauungsplan-Entwurf lag bereits öffentlich
aus, die öffentliche Auslegung ist zu wiederholen,
da der Bau- und Umweltausschuss aufgrund der
Stellungnahmen zur erneuten öffentlichen Aus -
legung Änderungen beschlossen hat.
Stellungnahmen zum Bebauungsplan-Entwurf
können während der Auslegungsfrist nur zu fol-
genden geänderten oder ergänzten Teilen abgege-
ben werden:
• Erweiterung des Bauraums auf dem Grundstück

Fl.Nr. 444/3, Gemarkung Starnberg, Prinzen-
weg 11

• Änderung der Festsetzung unter C, Ziffer 2.8
bezüglich der Einhaltung der Wandhöhen und
der GRZ bei Nutzungsänderung oder Neubau
auf dem Grundstück Fl.Nr. 444/3, Gemarkung
Starn berg

• Redaktionelle Änderungen
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über den
Bebau ungsplan unberücksichtigt bleiben. 
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts -
ordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwen -
dungen geltend gemacht werden, die vom Antrag -
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können.

Starnberg, 30.03.2010 
Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister

Bekanntmachung des Tourismusverbandes

Starnberger Fünf-Seen-Land

◆ Haushaltssatzung des Tourismusverbandes

Starnberger Fünf-Seen-Land,

für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der Artikel 63 ff der Gemeindeordnung
für den Freistaat Bayern in Verbindung mit Artikel
41 ff des Gesetzes über die Kommunale Zusam -
men arbeit und § 9 (3) der Verbandssatzung erlässt
der Zweckverband Tourismusverband Starnberger
Fünf-Seen-Land folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan wird
im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und
Ausgaben auf Euro 773.874,00

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines

Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München in
80005 München, Postfachanschrift: Postfach
20 05 43, Hausanschrift: Bayerstraße 30, schrift-

lich oder zur Niederschrift des Urkunds -

beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts

erhoben werden. Die Klage muss den Kläger,

den Beklagten (Freistaat Bayern) und den

Gegenstand des Klage begehrens bezeichnen

und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis -
mittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider -
spruchs verfahren im Bereich des Baurechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen.
Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B.
durch E-Mail) ist unzulässig.
Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen
zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätz-
lich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.
Die Verfahrensakte kann im Landratsamt Starn -
berg, Kreisbauamt, nach vorheriger telefonischer
Anmeldung unter 08151-148393 im Zimmer 269
eingesehen werden.

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachung der Stadt Starnberg

◆ Bebauungsplan Nr. 8165, 2. Änderung

für das Gebiet zwischen Prinzenweg,

Wilhelms höhenstraße, Almeidaweg, Weg an

der Schinder grube und Dr.-Zimmermann-Weg,

Gemarkung Starnberg;

Erneute öffentliche Auslegung

Der Bebauungsplan-Entwurf i. d. F. vom
25.03.2010 mit Begründung liegt gemäß § 4 a
Abs. 3 des Baugesetzbuches in der Zeit vom

15.04.2010 bis 28.04.2010 bei der Stadt Starn -

berg – Stadtbauamt –, Vogelanger 2, 82319

Starnberg, Zimmer 306, während der allgemei-
nen Dienststunden montags bis freitags von
08.00 bis 12.00 Uhr und donnerstags von 15.00
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◆ Sitzung des

Sozialausschusses am 14.04.2010

Die nächste Sitzung des Sozialausschusses des
Landkreises Starnberg findet statt am Mittwoch,

14.04.2010, um 16.30 Uhr, im Großen Sitzungs -

saal des Landratsamtes Starnberg

– Tagesordnung –

I. Öffentliche Sitzung

1. Bekanntgabe der in der letzten nicht öffent -
lichen Sitzung gefassten Beschlüsse

2. Neuschaffung von 10 bedarfsgerechten teilsta-
tionären Tagespflegeplätzen durch Neubau auf
dem Grundstück Hanfelder Straße 10 in
82319 Starnberg; Antrag des Bauträgers
Ilse Kubaschewski Stiftung vom 12.10.2009

3. Förderung (Anschubfinanzierung) von ambulant
betreuten Wohngemeinschaften für ältere 
pflegebedürftige Menschen und pflegebedürf -
tige Menschen mit Demenz

4. Verschiedenes
II. Nicht öffentliche Sitzung

◆ Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66

Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 29.03.2010 die Bauge -
nehmigung für die Errichtung eines Doppel hauses
mit Carport und Stellplätzen auf dem Grundstück
FlNr. 1699/4, Gemarkung Gauting, Zumpestr. 1,
Ortsteil Stockdorf, an Herrn Stefan Reiss;
Marktstr. 13, 80802 München, erteilt. Öffentlich-
rechtlich geschützte nachbarliche Belange werden
durch das Vorhaben nicht verletzt.
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▼ Bebauungsplan Nr. 8165, 2. Änderung
für das Gebiet zwischen Prinzenweg,
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Gemarkung Starnberg;
Erneute öffentliche Auslegung

▼ Haushaltssatzung des Tourismusverbandes
Starnberger Fünf-Seen-Land,
für das Haushaltsjahr 2009

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und
Ausgaben auf Euro 0,00
festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförde -
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens -
haushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte
Bedarf (Umlage-Soll) wird auf Euro 491.000,––
festgesetzt.
Dieser Betrag ist im Verwaltungshaushalt auf der
Einnahmenseite als Umlage der Verbandsmit-
 glie der veranschlagt. Die Bemessungsgrundlage
für die Umlage ergibt sich aus der Verbands -
satzung.

§ 5
Der Höchstbetrag für Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Haus halts plan wird auf Euro 10.226,— festge-
setzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt am 1.1.2010 in Kraft.

Starnberg, 31.03.2010
Tourismusverband Starnberger Fünf-Seen-Land –
gez. Bernhard Sontheim, Verbandsvorsitzender

Hinweis: Die Haushaltssatzung und der Haushalts -
plan samt Anlagen liegen gemäß Art. 65 Abs. 3
der Gemeindeordnung eine Woche ab dem
19.04.2010 zur öffentlichen Einsichtnahme in der
Geschäftsstelle des Tourismusverbandes während
der allgemeinen Geschäftszeiten aus.
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